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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1953

Norm

RHE betr USA §3 Abs4

ZPO §332

ZPO §349 Abs2

Rechtssatz

Ein Beschluß, durch den behufs Erlag eines Vorschusses für die dem Zeugen zu gewärtigende Vergütung eine Frist

bestimmt wird, kann durch ein Rechtsmittel nicht angefochten werden, auch dann nicht, wenn strittig ist, von welcher

Partei der Vorschuß zu erlegen ist.
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